
Siebte Satzung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Logopädie 

der Medizinischen Fakultät an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) – StPO/Logo –  

Vom 30.September 2025 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 in der jeweils geltenden 
Fassung i.V.m. § 14 Abs. 4 Satz 3 Heilberufeverordnung (HeilBV) vom 17. Dezember 
1996 in der Fassung vom 3. Juni 2025 erlässt die FAU folgende Änderungssatzung: 

§ 1

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Logopädie der 
Medizinischen Fakultät an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU) – StPO/Logo – vom 5. Oktober 2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 26. 
September 2024, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 4 wird Halbsatz 2 gestrichen.

2. In § 20 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Worten „1Soweit in der Anlage“ „bzw. der
jeweils einschlägigen Modulbeschreibung“ eingefügt.

3. In § 33 wird nach Abs. 4 folgender neuer Abs. 5 angefügt:

„(5) 1Die siebte Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. 2Die
Änderungen in der Anlage gelten für alle Studierenden, die die betroffenen Module
noch nicht abgeschlossen haben.“

4. Die Tabelle in der Anlage wird wie folgt geändert:

a) In Zeile 11 (Modul 10; Aufbaumodul Praxis I) werden in Spalte 4 (SWS)
Unterspalte 3 (P) Unterzeile 2 (Therapie + Ausbildungssupervision) die Zahl „6“
durch die Zahl „4“ und in Unterzeile 3 (Hospitationen) die Zahl „2“ durch die Zahl
„1“ ersetzt.

b) In Zeile 12 (Modul 11; Aufbaumodul Praxis II) wird in Spalte 4 (SWS)
Unterspalte 3 (P) Unterzeile 1 (Therapie + Ausbildungssupervision) die Zahl
„12“ durch die Zahl „4“ ersetzt.



    
 

c) In Zeile 13 (Modul 12; Vertiefungsmodul Praxis I) werden in Spalte 4 (SWS) 
Unterspalte 3 (P) in Unterzeile 1 (Hospitationen) die Zahl „2“ durch die Zahl „1“ 
sowie in Unterzeile 2 (Therapie + Ausbildungssupervision) die Zahl „6“ durch 
die Zahl „4“ ersetzt. 

 
d) In Zeile 14 (Modul 13; Vertiefungsmodul Praxis II) werden in Spalte 4 (SWS) 

Unterspalte 3 (P) Unterzeile 2 (Therapie + Ausbildungssupervision) die Zahl „8“ 
durch die Zahl „2“ und in Spalte 13 (Art und Umfang der Prüfung) die Worte 
„Praktische Prüfung gemäß § 16a“ durch die Worte „Präsentation gemäß § 16“ 
ersetzt. 

 
 
 

§ 2 
 
1Diese siebte Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. 2Die Änderungen in 
der Anlage gelten für alle Studierenden, die die betroffenen Module noch nicht 
abgeschlossen haben. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der FAU am 17. September 
2025, und der Genehmigung durch den Präsidenten oder seiner Stellvertretung vom 
30. September 2025  
Erlangen, den 30. September 2025  
FAU  
 
Gez.  
 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger, Präsident  
 
Diese Satzung wurde am 30. September 2025 digital auf der Internetseite 
https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/amtliche-bekanntmachungen/ amtlich veröf-
fentlicht. Eine mit Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk versehene 
Ausfertigung der Satzung wurde am 30. September 2025 in der im Referat L 1 der 
Zentralen Universitätsverwaltung, Wöhrmühle 2, Zimmer Nr. 00.009 niedergelegt und 
liegt zur Einsicht während der Dienststunden bereit.  
Tag der Bekanntmachung ist daher der 30. September 2025 
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